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Bekanntmachung 

Widmung von Straßen bzw. von Straßenteilen im Stadtgebiet Emsdetten 

Aufgrund des Ratsbeschlusses der Stadt Emsdetten vom 28.03.2022 wird nachstehende Straße bzw. 

Straßenteil gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV NW S. 384) dem öffentlichen Verkehr 

gewidmet: 

Spatzenweg, Gemarkung Emsdetten, Flur 62, Flurstücke 677, 734 und 720   

   - Sammelstraße – 

 

 

 
 

Die vorstehend genannten Flächen erhalten die Eigenschaft von Gemeindestraßen nach § 3 Abs.1 Ziffer 

3 StrWG NW. 

 

Träger der Straßenbaulast ist gem. § 47 StrWG die Stadt Emsdetten. 

 

Im Übrigen bestimmen sich die gewidmeten Flächen nach dem vorstehenden Übersichtsplan (ohne 

Maßstab, pink markiert). Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erheben. Die Klage 

muss schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim 

Verwaltungsgericht Münster (Postanschrift: Postfach 8048, 48043 Münster / Hausanschrift: Piusallee 
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38, 48147 Münster) erhoben werden. Die Klage kann auch in elektronischer Form erhoben werden. 

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das für die 

Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  

• von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und auf einem zugelassenen 

elektronischen Übermittlungsweg gem. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 

Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) oder  

• von der verantwortenden Person signiert und von ihr selbst auf einem sicheren Übermittlungsweg 

gem. § 130a Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) eingereicht wird.  

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen 

sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 

elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 

(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen Fassung. Über das 

Justizportal des Bundes und der Länder (http://www.justiz.de/) können weitere Informationen über 

die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen 

Rechtsverkehrs abgerufen werden. Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich 

einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder 

durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 

öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches 

Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, für 

die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. 

 

Emsdetten, den 29.03.2022 

Stadt Emsdetten 

Der Bürgermeister 

 

 

gez. Oliver Kellner 
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